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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Es cher und Usteri,

Band i. x. xcvi.

G e s e z g e b u n g.

Senat, 6. Februar.

(Fortsetzung.)

Kubli ist nicht mit Crcmern hierüber einig; er
wünschte große Urversammlm-gen von 4000 Activ-
Bürgern stimmt aber einsweilen der Minorität bei.

Crauer wiverholt, daß jezt noch nicht von den
Urversammlungen die Rede seyn sott, und verlangt
nochmals Tagesordnung über Mürets Antrag.

Laflechere hat zwar keinen Begriff davon,
wie die Republik mit Distrikten und Biertheilen allein
organisirt werden könne; indeß stimmt er nun Mu«
rets Meinung bei.

Crauers Vertagung wirb beschlossen, und eben
so, daß Morgen Lüthards Bericht über die Weise,
die Constitution zu debattiren, in Berathung genoin-
men werde.

In geschloßner Sitzung macht die Zehnercom«
Mission eine unbedeutende Anzeige.

Senat, 7. Februar.
Präsident: Badoux.

Der Bericht über die Weise, wie die Constitution
discutirt werden sell, wird in Berathung genommen.
(Er ist abgedrukt in St. Zy und 6->.)

Lang verlangt artikclweise Behandlung.
Dieser Ankrag-wird angenommen. (S. die Art,

S. 240.)
Art. 1. Einem der zwei Entwürfe soll die Priori-

tät gegeben werden.
Pettolaz findet es sonderbar, von der Priori-

tät zu sprechen, während die Grundlagen des Ent«
Wurfs der Majorität bereits ganz umgestürzt sind. Er
will Titelwcise dm Entwurf der Minorität l-chattiereu!
lassen.

Lüthi v. Gol. Es ist nur noch ein Projekt,!
dasjenige der Minorität übrig. Der ganze Plan derj
Majorität ist umgestürzt. Man lege nun CratMiss
Entwurf zur Grundlage unserer Arbeit. ì

Bern, 7. Merz !800. llfi. Ventose Vlll.j

Kubli ist Pettolaz Meinung.
Crauer behauptet, das Reglement erfodere,

daß dem einen Plan die Priorität zuerkannt werde.
Rothli. Durch Aberkennung der Eligidilität

hört der Plan der Majorität überall auf.
Bundt will nun Artikelweise den Plan der Mi«

norität discutiren lassen.
Die Commission, die einen Vorschlag über die

Priorität des einen Const tntiousentwurfs machen
sollte, wird verworfen.

Barras verlangt eine Commission, die tinter«
suchen soll, ob der Vorschlag der Minorität in Hm«
ficht auf die Kosten erträglich sey -- er glaubt dieß
durchaus nicht, und alsdann dürfen wir auch an
die Annahme eines solchen Plans nicht denken.

Crauer. Bei der Discussion wird man alles
abändern können, was in irgend einer Nükstcht uu«
zwckmäßig scheinen möchte. Ich erkläre auch, baß
ich selbst schon in sehr vielen Punkten meine Mei«
nung geändert habe.

Kubli will den Senat beruhigen über Barras
Besorgnis!: gerade große Ersparniß war bcrZwek der
Arbeit der Commission.

Bundt ist gleicherMeimmg.
Cart halt Barras Antrag für zu frühzeitig; die

Discussion soll nur über die Priorität eines der drei
vorgelegten Entwürfe eröffnet seyn.

Man geht zum Abstimmen über die Priorität der
drci Constitu èionsentwür fe.

Lüthard steht auf für den von listen und Lüthi
vorgelegten Entwurf. Fuchs für den von Muret
vorgelegten Entwurf.

Die Priorität wird also dem Plan der Minorität
gegeben.

Devevey. Die von Barras verlangte Com«
mission soll auch den Zusammenhang zwischen den hö«
ihern und niedern Beamten nach Crauers Plan, und
ob die Distriktsgerichte als Avellauousgerichte dürfen

langefthcn werden, untersuchen.

Cart. Diese Anträge si ch ausser der Ordnung;
man fahre fort, Lüthards Bericht zu discutiren.

Angenommen.



?82

Die Art. s, z, 4 und Z werden ohne Discus-
sion angenommen.

Axt. 6. Mittels» olzer will jedesmal die Mo-
tionen über einen Abschnitt einer neuen durch? Scru-
tinium ernannten CommMn zuweisen.

Cart untersiüzt diese Meinung, und fügt bei,

daß wer eine Motion macht, nicht selbst soll in die

Commission gewählt werden.
Crauer ist gleicher Meinung.
Lüthard. Die Absicht war Unzusammenhang

der Arbeit zu vermeiden, dazu ist niemand besser

jm Stand als die Constitutiouscommission. Die Zu-
vrdnung der Urheber der Motionen beruht daraus,
weil sie unmvtivirte Motionen eingeben sollen.

M ittelholzer. Gerade darum sollen diese

Rükwcisungeu nicht an die Constitutionscommission
geschehen ; die Majorität hat Abneigung gegen alles,
was die Minorität vorschlagt, und diese konnte zu

sehr für ihr Werk eingenommen leyn ; auch wird erst

über jeden Titel im Senat Viscutirt, und die An-
trage also motivirt werden.

Der Artikel wird nach Mittelholzers Verbesserung

angenommen.
Pettolaz erhebt sich gegen Carts Beisatz.

Muret kann sich nicht genug über das Miß-
trauen, das man gegen Glieder der Gefezgebung

âussert, wundern: eine Ausschließung der Opiniren-
den von den Commissionen will er nicht zugeben, und

verlangt darüber Tagesordnung.
M ittelholzer. Niemand will nothwendiges

Ausschlüssen, nur sollen sie nicht von Rechtswegen
Mitglieder seyn.

Lüthard. Ja freilich will jenes Cart.
Cart beharret auf seiner Meinung.
Kubli glaubt, man könne es der Commission

überlassen, die Opinanten zuzuziehen.

Cart nimmt seinen Antrag zurük.
Art. 7. Vonflüe findet dieß etwas bedenklich.

Der Senat sollte auch einen neuen oder Mittelweg,
den die Commission vorschlagen würde, in Berathung
nehmen können. ^Crauer. Als Mitgliedern des Senats steht es

den Mitgliedern der Commission immer frei, eigene

Vorschlage zu machen.
Kubli will den Artikel weglassen; der Senat

soll sich zu nichts verpflichten.
Lang. Bindet man sich nicht durch em solches

Oleêment, so werden wir nie zu einer Constitution
-kommen. Er stimmt für den Artikel.

Reding untersiüzt Kubli, und will neue gute
Ideen nicht durch ein Reglement gewaltsam enr-

fernen.
Lang behauptet, eine solche Einschränkung finde

<ar nicht statt in dem Vorschlag.
Muret. Die Discussion wird endlos, oyn«

solche Beschränkung^

Diethelm. Es fragt sich: will man die Con-
stitutton mtt offnen oder b schlossnen Augen machen;
jenes geht langsamer — Ich stimme zu Verwerfung
des Artikels.

Genhard will der Commission Verbesserungen
und Zusätze vorzuschlagen überlassen.

Meyer v. Arb- stimmt diesem Antrag bei.
Crauer beharret auf der Annahme des Art.

> Der Artikel wird angenommen.
Art. y Angenommen, mit der Abänderung,

daß anstatt der Constttmionskommifflon eine andere
Commission beauftragt wird.

Art. y. Lüthard will diesen Artikel etwas
näher bestimmen, um Mißbräuche zu verhüten — Er
soll nur zu verstehen seyn, von Redactionen, die auf
ganz neu aufgestellten Grundsätzen beruhen.

Dieser Antrag wird angenommen.
Art. 10. Angenommen.
Art. 11. Lüthard hält eine permanente Com-

mission für nothwendig zu dieser Arbeit; er will
eine solche durchs geheime Stimmcnmchr ernennen
lassen.

Der Artikel und Lüthards Antrag werden ane
genommen.

Art. 10. -Mmret. Allzulange Sitzungen tau-
gen zu reifen Berathungen nicht — Man versammle
sich also genau um y Uhr.

Der Antrag wird angenommen.

Meyer v. Arb. will einen Artikel beifügen —
daß nemlich jeder Abschnitt, so wie er angenommen
ist, an den großen Rath gesandt werde.

Dieser Antrag wird sugeuomme».
Scher er verlang- weiter, daß alle Abstimmung

gen nach dem Namensaufruf geschehen.

Meyer v. Arb. findet, dies würde die Arbeit
sehr verlängern.

Muret verlangt nun, daß am Montag der erste
Abschnitt der Constitution an der Tagesordnung sey.
Angenommen.

Diethelm. Ein Titelblatt zur Constitution ist
nothwendig — Die Tellen haben die reinste Demo-
cratie eingeführt; (man lacht) wenn ihre Nachkam-
men nicht ausgeartet wären, so wären sie noch jezt
bei ihren Rechten geblieben; mit Beistand Gottes
errangen jene die Freiheit. Wir sind im Begriff die
Freiheit neu zu gründen, und wollen also nachah-
men, diesen unsern Vorfahren, um Tugend und
Treuheit nicht zu vergessen. Ich schlage als Titel-
blatt der neuen Constitution vor: Jm Namen Got,
tes des Allmächtigsten, wird die neue Verfassung
dem Volk zur Annahme vorgelegt.

Obmann wünschte mit Diethelm, daß wir s»

weit wären, ein Titelblatt zu verfertigen; er will
heute aber Ueber die Commission ernennen lassen, die
beschlossen ward.



Augustini'. Es wird hoffentlich feiner Zeit
zeschehen, was Diethelm verlangt.

Mittelholzer will heute nur die Commission,
der die Motionen über den ersten Abschnitt zuzuwei-
sen sind, ernennen lassen.

Muret will erst die Antrage erwarten.

Grosser Rath, 5. Merz.
Präsident: Anderwerth.

Escher. Vor einiger Zeit ist eine Bittschrift
der Gemeinde Jlnau, im Kanton Zürich, vorgelegt
worden, welche begehrte, in einen einzigen Distrikt
eingetheilt zu werden. Diesem Begehren ward ent-
sprachen. Nicht lauge hernach kam wieder eine Bitt?
schrift von Jlnau mir dem gleichen Begehren. Man
gieng über diese zweite Bittschrift in Rüksicht des
Schlusses, der über die erste genommen wurde, z r
Tagesordnung; mm zeigt sich aber, daß die Aus-
züge dieser Bittschriften uns unrichtig vorgelegt wu -

den, und, daß die erste Bittschrift nur die Gemeinde
Uuterilnau betraf; dahingegen die zweite von der
Pfarrgemeinde Jlnau vorgelegt ward; ich fodre also
Niedersetzung einer Kommission, um diesen Gegen-
stand näher zu untersuchen. Dieser Antrag wird
angenommen, und in die Commission geordnet: Egg
v. Ryken, Bleß und Labhard.

Cscher fodert, daß die Commission, welche
einst über die Rechtfertigung des Direktoriums, we-
gen Verfertigung von einer Art Papiergeld, nieder-
gesezt wurde, aufgehoben werde, weil nun weder
Direktorium noch solche cursirende Schuldscheine'mehr
vorhanden sind. Dieser Antrag wird angenommen.

Der Senat verwirst den Beschluß über die volle
Legitimation der Tochter des B. Samuel Bergers
von Schwarzenegg.

Erlach er fodert Rukweisung an eine besondere
Commission.

Cartier glaubt, der Senat habe unsern Be-
schluß darum verworfen, weil er nicht mehr in solche
einzelne Bartikularfaile eintreten will; daher fodert
er Verweisung an die allgemeine Cwil - Gesezbuch-
Commission. Dieser l-zte Antcau wird angenommen.

Die Versammlung bildet sich in geh. Sitzung.

Senat, 8. F e b r u a r.

Präsident: Badoux.
Cart im Namen einer Commission berichtet über

den Beschluß, den Einkauf der Kinder eines neuen
Gemeindbürgers in die Theilnahme der Gemeindgü-
ter betreffend.

Das Gesez vom iz. Febr. 17YY sagt in seinem
i2ten Art. : „ Jede Gemeinde, welche solche Güter
besizt, ist verpflichtet, zum Miceigenthum derselben
jeden Helvetier zuzulassen, der solches verlangt und
hie Bedingnisse erfüllte u. s. w. "

Der Beschluß des gr. Rathes ist ganz auf dies
les Gesez begründet. Nur derjenige soll zum Mit-
eigenthum der Gemeindcg'iter zugelassen werden, der
sich dafür meldet. Nun ist aber klar, daß der
Bürger, der wirklich lebende Kinder hat und jenes
Mlteigenthum nur für sich begehrt, seine lebenden
Kinder dessen nicht theilhaft macht; eben so klar zst,
daß wenn er das Miteigenthum auch für sie ve -
langt, der Preis in Verhältniß ihrer Anzahl, ihres
Alters und Geschlechtes seyn wird; Regel, die bis-
dahin allenthalben beobachtet ward.

Die Resolution des grossen Rathes unterscheidet
darum sehr richtig die.zur Zeit der Aufnahme des Va-
ters lebenden Kinder, von den später gebornen — im
ersten Fall sollen sie nur insofern am Gemeindeigen-
thun» Theil haben, als sie an der Erwerbung Vessel-
ben Theil nahmen — im zweiten Fall erben fie das
Recht auf das Gemeindeigenthum und sind «l« kam»
Miteigenthüwer. — Endlich sorgt der Beschluß dafür,
daß die ehemaligen Gemeindbücgersch-ften in keinem
Fall übertriebene Federungen machen können, indem
sie solche den Verfügungen des 16. und 17. Art. des
Gesetzes vom iz. Febr. unterwirft.

Die Commission räth deß-mhen einmüthig zur
Annahme des Beschlusses. (Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Der Regierm,gsstatthalter des Kantons Zürich

an alle seine Kantonsmitbürger.
Ein Beschluß des Vollziehungsausschusses der

helvetischen Republik vom 17. Febr. trägt mir die
Stelle eines Regierungsstatthalters unsers Kantons
auf.

Ein solches Zutrauen berechtigt Euch zu Erwar-
tungen, die mich zurükschrecken sollten.

Und dennoch, Bürger! folg' ich diesem Rufe mit
derjenigen Dahingebung, welche, nach ernster Ueber-
legung, die Pflicht mir gebeut.

Ich weiß es, ich übernehme für meine, zu sol-
cher Arbeit, noch wenig geübten Kräfte, eine fast
übergrssse Last; aber diejenigen, welche mich gewür-
digt haben, mir dieselbe aufzulegen, werden sie mir
auch wieder abzunehmen wissen, in dem Augenblik,
wo das allgemeine Beßte es erfodern wird.

Aber, vor allen Dingen, Bürger! ist mir Euer
Zutrauen unentbehrlich. Ohne dasselbe bleibt auch der
beßte Wille und alle Kraft eines öffentlichen Beam-
ten gelähmt und eitel; mit demselben hinge, en wird
von ihm alles Gute, ohne Zwang, durch leichte
Mühe erzielt.

Allein, auf bloß blindem Glauben soll dieses
Zutrauen nicht beruhen; nur durch rechtschaffene Ge-
sinnungen, durch bewährte Grundsätze und unverrükte
Befolgung derselben darf ich solches zu gewinnen und
zu verdienen hoffen!
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